
Achtung

Die Steuerformulare helfen Ihnen nicht dabei, Ihre optimale 

Steuererstattung zu bekommen!

Diese Risiken birgt die Steuererklärung in Papierform:

� Keine Korrektur bei Fehleingabe

� Langsamere Bearbeitung als bei einer elektronischen Steuererklärung

� Die Formulare bieten Ihnen keine Hilfe und geben keine Steuerspartipps!

Verschenken Sie Ihr Geld nicht an das Finanzamt!

� Mit smartsteuer erledigen Sie Ihre Steuererklärung in weniger als einer Stunde

� Schritt-für-Schritt im Interview und garantiert verständlich

� Im Schnitt gibt es 1.0 9  vom Finanzamt zurück!

Wir schenken Ihnen 20 % Rabatt 
auf smartsteuer!

Mit der Nutzung von smartsteuer sparen Sie

gleich doppelt!

Gleich einlösen auf  www.smartsteuer.de

20 %
smartGESPART

Ihr Gutschein-Code: 

RABATT



Information
über steuerliche Pflichten, die mit dem Erhalt von Corona-Soforthilfen,
Überbrückungshilfen und vergleichbaren Zuschüssen verbunden sind

Allgemeines Bund und Länder leisten / leisteten aufgrund diverser Rechtsgrundlagen:
Soforthilfen des Bundes für kleine Unternehmen, Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe zur
Milderung der finanziellen Notlagen dieser Unternehmen aufgrund der Corona-Krise,
Überbrückungshilfen des Bundes für kleine und mittelständische Unternehmen, Soloselbständige und An -
gehörige der Freien Berufe, die ihren Geschäftsbetrieb im Zuge der Corona-Krise ganz oder zu wesentli -
chen Teilen einstellen müssen oder mussten, oder
andere Soforthilfen, Überbrückungshilfen oder vergleichbare Billigkeitsleistungen des Bundes oder des je -
weiligen Landes für Unternehmen, Soloselbständige und Angehörige der Freien Berufe anlässlich der Coro -
na-Krise.

Diese Zahlungen werden nachfolgend als Corona-Hilfen bezeichnet.
Dabei handelt es sich um steuerpflichtige Betriebseinnahmen, die sich gewinnerhöhend auswirken.
Die Corona-Hilfen sind bei Ermittlung des Gewinns nach § 4 Abs. 1 EStG ggf. i. V. m. § 5 EStG (E-Bilanz) oder
nach § 4 Abs. 3 EStG (Anlage EÜR) als steuerpflichtige Betriebseinnahmen zu erfassen. Bei der Gewinnermitt -
lung nach § 13a EStG sind die Corona-Hilfen mit dem Grundbetrag abgegolten.

 

Sie haben
Corona-Hilfen
erhalten?

Dann erfassen Sie diese bitte als steuerpflichtige Betriebseinnahmen in Ihrer Gewinnermittlung.

 

Erfassung
in der Gewinn- 
ermittlung

Sie ermitteln Ihren Gewinn
durch Einnahmenüberschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EStG)?

Dann erfassen Sie bitte die Corona-Hilfen in der Anlage EÜR in Zeile 15.

Wenn Sie umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer sind, tragen Sie die Zahlungen bitte in die Zeilen 11 und 12
der Anlage EÜR ein.

durch Betriebsvermögensvergleich (§ 4 Abs. 1 EStG ggf. i. V. m. § 5 EStG)?

Dann wird Ihnen empfohlen, die Corona-Hilfen unter einer der nachfolgenden Taxonomie-Positionen Ihrer
E-Bilanz zu erfassen:

„sonstige betriebliche Erträge (GKV), Zuschüsse und Zulagen, sonstige Zuschüsse und Zulagen“
[is.netIncome.regular.operatingTC.otherOpRevenue.subsidies.other] bzw.
in der Oberposition (Mussfeld) „sonstige betriebliche Erträge (GKV), Zuschüsse und Zulagen“
[is.netIncome.regular.operatingTC.otherOpRevenue.subsidies]

             Im Umsatzkostenverfahren (UKV) sind entsprechende Positionen vorhanden.

 

Wichtiger
Hinweis

Bitte füllen Sie die Anlage Corona-Hilfen ggf. zusätzlich zu Ihrer Einkommensteuererklärung
oder Feststellungserklärung aus.
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